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Ausgangslage 

Aktuell wird ein Produkt meist in global vernetzten Wertschöpfungsketten (WSK) 
entwickelt, produziert, genutzt und wiederverwendet, rezykliert bzw. entsorgt. Wäh-
rend in Deutschland im Zuge des Corona-Lockdowns Produktionsstätten und Ge-
schäfte geschlossen wurden, brachen beispielsweise zeitgleich in der bangladeschi-
schen Bekleidungsindustrie Produktionsaufträge weg (Anner, 2020). Über eine Mil-
lionen Beschäftigte der dortigen Zulieferbetriebe wurden unentgeltlich von der Ar-
beit suspendiert (ebd.). Laut den Vereinten Nationen führte die Pandemie dazu, dass 
weltweit Dutzende Millionen Menschen nun in Armut und Hunger zurückgedrängt 
wurden (United Nations Department for Economic and Social Affairs, 2020).  

Die Corona-Pandemie offenbart dabei deutlich, wie fragil bestehende Wirtschafts-
strukturen sind, die in Krisen soziale und ökologische Schieflagen entlang globaler 
WSK immens verstärken. Daher ist ein Übergang hin zu resilienten und nachhaltigen 
global vernetzen Wertschöpfungsketten erforderlich, um Gesellschaften weltweit 
entsprechend der UN Nachhaltigkeitsziele (SDG) sowie der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie in ihrer Entwicklung zu stärken und Ungleichheiten zu verringern 
(Liedtke et al. 2020). Hierzu sollte Nachhaltigkeit als zentrale inter-/nationale und 
europäische Resilienzstrategie in der Weiterentwicklung politischer Strategiepro-
gramme positioniert werden (SDSN Germany, 2020; WPN 2030, 2020). Dabei ist 
eine integrierte Betrachtung von ökologischen, ökonomischen und sozialen Wech-
selwirkungen entlang global vernetzter Lieferketten notwendig, um sowohl Syner-
gien als auch Zielkonflikte von Interventionen und Entwicklungskooperationen zu 
erkennen und nicht-intendierte Effekte soweit möglich frühzeitig abzufedern (SDG 
Monitoring). So bestehen direkte Zusammenhänge zwischen der Zerstörung von 
Ökosystemen und Menschenrechtsverletzungen (Bsp. Verletzung Recht auf sauberes 
Wasser durch Verschmutzung von Boden und Grundwasser mit Pestiziden etc.) 
(Umweltbundesamt, 2019). Die Achtung von Menschenrechten kann auch positive 
Wirkungen auf den Umweltschutz haben (Bsp. Recht auf Schutz vor Vertreibung 
durch verhinderten illegalen Holzeinschlag) (ebd.). Forschungsergebnisse deuten da-
rauf hin, dass durch den Verlust von natürlichen Lebensräumen Pandemien, wie die 
Covid-19-Pandemie, begünstigt werden (IPBES, 2019). Laut International Resource 
Panel (2019) sind die Gewinnung und Verarbeitung von Materialien, Brennstoffen 
und Nahrungsmittel für etwa die Hälfte der gesamten weltweiten Treibhausgase (oh-
ne Berücksichtigung von Klimawirkungen im Zusammenhang mit Landnutzung) und 
mehr als 90 % des Verlusts an biologischer Vielfalt verantwortlich. Die Ressourcen-
nutzung dient daher als einer der handlungsleitenden Umweltindikatoren (IRP, 
2020) und kann die Entwicklung resilienter global kooperativer Regionalwirtschaf-
ten unterstützen (Liedtke et al. 2020).  

Deutschland sollte als Wirtschaftsnation und rohstoffarmes Land sowie Katalysator 
für globale Wertschöpfungsprozesse eine zentrale Verantwortung einnehmen, die 
Transformation hin zu einer resilienten und nachhaltigen Wirtschaft und Gesell-
schaft voranzutreiben (Bundesregierung, 2020). In diesem Zuge wurde 2016 der 
“Nationale Aktionsplan Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte” verabschiedet (Bundesregierung, 2016). Der fordert von Unternehmen, 
die Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht entlang von fünf Kernele-
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menten (Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte; Verfahren zur Er-
mittlung tatsächlicher und potenziell nachteiliger Auswirkungen auf die Menschen-
rechte;  Maßnahmen zur Abwendung potenziell negativer Auswirkungen und Über-
prüfung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen; Berichterstattung; Beschwerdeme-
chanismus) (ebd.). 

Eine 2020 erhobene Studie zeigt jedoch, dass kaum ein Unternehmen seiner freiwil-
ligen Selbstverpflichtung zu menschenrechtlichen Sorgfaltsmaßnahmen nachkommt 
(Auswärtiges Amt, 2020). Sowohl auf deutscher (BMAS und BMZ 2020) als auch auf 
europäischer Ebene (Europäisches Parlament, 2020; Reynders, 2020) gibt es ernst-
hafte Bestrebungen, ein Lieferkettengesetz einzuführen, welches Unternehmen zu 
sozial-ökologischerem Handeln verpflichtet. Konkret soll ein gesetzlicher Rahmen 
geschaffen werden, der Unternehmen darauf verpflichtet angemessene und effektive 
Sorgfaltsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Ein solches Gesetz könnte Un-
ternehmen Rechtssicherheit bieten und zudem für faire Wettbewerbsbedingungen 
sorgen, da für alle der gleiche Standard gilt und eine Unterwanderung von deutschen 
und europäischen Sozial- und Umweltstandards durch Sanktionen erschwert und 
unternehmerisch unattraktiver werden. 70 global agierende Unternehmen aus über 
zehn Wirtschaftssektoren sprechen sich deshalb für eine gesetzliche Regelung aus – 
darunter beispielsweise Nestlé, Kik oder Tschibo (Business & Human Rights 
Resource Centre, 2020). 

Lösungsansätze 

Um ein Lieferkettengesetz angesichts der Komplexität der globalen Produktion mög-
lichst effektiv auszugestalten ist es notwendig die Thematik der Regulierung von glo-
balen Wertschöpfungsketten holistisch zu betrachten. Dies gilt sowohl für die 
Wertschöpfungskette als Regulierungsobjekt als auch für die Verzahnung der betei-
ligten Rechtsgebiete (ausführlich: Beckers und Micklitz, 2020). 

Pflichten in einem unternehmensbezogenen Lieferkettengesetz: 
n Bei dem geplanten „Lieferkettengesetz“ sollte der Blick besonders auf die Be-

richts- und Sorgfaltspflichten von in globalen Lieferketten agierenden Un-
ternehmen gerichtet werden. Dabei sollten diese so abgefasst werden, dass sie zu 
einer Transparenz über die Komplexität der Wertschöpfung hinter Produkten und 
Dienstleistungen führen und darlegen, welche Maßnahmen Unternehmen ergrei-
fen, um ihre Wertschöpfungskette und ihre eigene Stellung darin zu erfassen und 
zu überwachen bzw. welche Risiken sie identifiziert haben und wie sie diese Risi-
ken minimieren wollen.  

n Die Berichts- und Sorgfaltspflichten in einem Lieferkettengesetz sollten produkt- 
und sektoren- bzw. branchenspezifisch konkretisiert werden. Hierfür ist ein 
gesetzlicher Rahmen zu schaffen, der die Unternehmen, Unternehmensverbände, 
Nicht-Regierungsorganisationen in die Ausformulierung der produkt-, sektoren- 
bzw. branchenspezifischen Standards einbindet und dabei internationale Stan-
dards und Leitlinien berücksichtigt und der sicherstellt, dass die Einhaltung der 
Standards von öffentlichen Einrichtungen und von Nichtregierungsorganisatio-
nen überwacht werden kann. Mit dem CSR-Forum besteht ein institutioneller 
Rahmen, der sich mit den Branchenspezifika beschäftigen könnte. 
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n Die rechtspolitische Diskussion der Durchsetzungsmechanismen sollte 
nicht auf die Frage der zivilrechtlichen Haftung verengt werden, sondern auch die 
Möglichkeit neuartiger Mechanismen diskutieren, die eine Überwachung durch 
öffentliche Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen überhaupt erst er-
laubt. Hier bietet sich das französische Sorgfaltspflichtengesetz als erste Inspirati-
on an, in dem Gerichten die Kompetenz gegeben wird, die Sorgfaltspläne zu über-
prüfen (Brabant und Savourey, 2017; Macchi und Bright, 2020). 

n Um die Gerichte dabei nicht zu überlasten und Missbrauch dieser niedrigschwel-
ligen Überprüfungsform zu vermeiden, ist es sinnvoll, ein vorgerichtliches Media-
tionsverfahren verpflichtend vorzuschreiben. Für ein solches bietet es sich an, die 
Nationalen Kontaktstellen für OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen 
einzubeziehen (Eickenjäger, 2017). 

n In die Durchsetzung und Kontrolle sollte nicht nur eine unternehmensinterne 
Prüfpflicht, wie sie zurzeit bei der Nachhaltigkeitsberichtspflicht besteht, 
vorgesehen werden, sondern externe Zertifizierungsinstanzen und staatliche 
Behörden einbezogen werden. Eine behördliche Überprüfung gibt es bereits in 
anderen Sorgfaltspflichtgesetzen, wie beispielsweise beim niederländischen Ge-
setz zur Sorgfaltspflicht hinsichtlich Kinderarbeit (Macchi und Bright, 2020). 
Dabei könnte auch der Mechanismen im Emissionshandel als Vorbild dienen, bei 
denen Berichte zunächst durch externe Prüfungsstellen und darauffolgend 
behördlich überprüft werden.   

Verknüpfung zum Verbraucherschutz: 
n Das Lauterkeitsrecht muss entsprechend angepasst werden, dass Verbrau-

cherorganisationen ggf. mit Hilfe der Unterlassungsklage gegen eine Verletzung 
der Berichts- und Sorgfaltspflichten als unlautere Wettbewerbshandlung vorge-
hen können (UBA 2020, S. 59). 

n Das Kaufrecht sollte dahingehend ergänzt werden, dass der einzelne Verbrau-
cher in die Lage versetzt wird, die Verletzung der Mindeststandards in der Pro-
duktion als einen Sachmangel reklamieren zu können (Micklitz et al., 2020).  

Haftung für Schäden in der Lieferkette:  
n Für die Ausgestaltung der Haftung ist es wichtig, den Blick darauf lenken, dass die 

globale Güterproduktion nicht auf die Verantwortung (und Haftung) von einzel-
nen „Leitunternehmen“ reduziert werden kann. Stattdessen sollten überlappende 
Haftungsmodelle überlegt werden, bei denen die globale Wertschöpfungskette als 
Ganze als Haftungsobjekt adressiert wird (Salminen, 2016). Hierbei könnten so-
wohl Gesichtspunkte eine Rolle spielen, die bei der Haftung einzelner Akteure 
nach dem Anteil an der Verursachung des Schadens als auch nach ökonomischen 
Kriterien (d.h. Anteil an der Wertschöpfung) differenzieren. 

n Rechtspolitisch überlegenswert scheinen außerdem Fondlösung zur Kompensati-
on von Schäden und Wiedergutmachung für Betroffene, die unter Berücksichti-
gung von Erfahrungen bei Arzneimittelschäden bzw. Umweltschäden entworfen 
wird. 
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n Angesichts der Rolle von Zertifizierung als Mechanismus der Überprüfung von 
Sorgfaltspflichten (siehe Konfliktmineralienverordnung) sollte bei der Haftungs-
frage auch die rechtliche Verantwortung und die Haftung von Zertifizie-
rungsunternehmen einbezogen werden (Rott, 2019). 

n Sollte ein Lieferkettengesetz mit einer Haftungsnorm verknüpft werden, so muss 
die Möglichkeit eines safe harbour differenziert und mit Blick auf die bestehen-
den Haftungsgründe diskutiert werden (dazu ausführlich Beckers 2021). Eine all-
gemeine Haftungsfreizeichnung kann dazu führen, dass Unternehmen bereits bei 
allgemein gehaltenen Sorgfaltsplänen keinerlei Konsequenzen zu befürchten hät-
ten. Eine zu enge Haftungsfreizeichnung dagegen würde die Haftungsfrage nicht 
lösen, sondern in das Vertragsrecht verlagern (Schneider, 2019). 

Nationale Gesetzgebung im globalen Raum 
n Als nationales Gesetzgebungsvorhaben kann ein Lieferkettengesetz auf deutsche 

Unternehmen angewandt werden. Hierbei ist es grundsätzlich möglich einen wei-
ten Anwendungsbereich zu formulieren, der die Geschäftstätigkeit in 
Deutschland als Anknüpfungspunkt wählt. 

n Überlegt werden sollte, ein Lieferkettengesetz als zwingendes und bindendes 
Recht auszugestalten, das universell anwendbar ist. Bei einer solchen Konstruk-
tion wäre sichergestellt, dass die Pflichten eines Lieferkettengesetzes trotz mög-
licherweise anwendbarem ausländischen Haftungsrecht zur Anwendung kommen 
(Rühl, 2020). 

n Die Zuständigkeit der Gerichte für Zivilklagen ergibt sich aus der Brüssels I 
bis Verordnung. Auf nationaler Ebene sollte eine Änderung im Zivilprozessrecht 
vorgenommen werden, damit es – ähnlich den Zivilprozessordnungen anderer 
Länder (Niederlande, Großbritannien) – möglich wird, Klagen gegen mehrere Un-
ternehmen zum gleichen Haftungsgrund aus Effizienzgründen zusammenzuzie-
hen und hierdurch einen gemeinsamen Gerichtsstand zu begründen. 

 

Die Verbraucher und Verbraucherinnen erwarten eine an sozialen und ökologischen 
Bedingungen ausgerichtete Information und Produktqualität. Die Politik ist nach 
dem Monitoringergebnis der bisherigen Implementierung des nationalen Aktions-
plans Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte gefragt, 
ein an dem Aktionsplan und den UN Nachhaltigkeitszielen orientiertes ambitionier-
tes Vorgehen zu entwickeln und für eine entsprechende Rechtsdurchsetzung zu sor-
gen. 
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